
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Speisenauswahl 
Wir bemühen uns, die angebotenen Speisen und Buffets wie 
aufgelistet bzw. von Ihnen gewünscht zuzubereiten, behalten uns 
jedoch kleine Änderungen vor. Abweichungen berechtigen den 
Auftraggeber nicht zu Preiskürzungen. 
 
Mängel/Umtausch 
Offensichtliche Mängel können nur berücksichtigt werden, wenn 
die Beanstandung unverzüglich nach Erhalt der Ware erfolgt. Der 
Umtausch falsch bestellter Ware ist bei Lebens- und Genussmitteln 
nicht möglich. 
Verdeckte Mängel an gelieferten Waren (verderbliche Lebensmittel) 
müssen der Stürzer GmbH unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 12 Stunden nach Entdeckung, mitgeteilt werden. Für 
unsachgemäße Lagerung durch den Kunden übernimmt die Stürzer 
GmbH keine Haftung. 
 
Preise 
Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Bei einer Überschreitung des Zeitraumes von 120 
Tagen zwischen Auftragsannahme und Veranstaltungsbeginn, behält 
sich die Stürzer GmbH das Recht vor, eine Preisänderung 
vorzunehmen. 
 
Umfang/Teilnehmerzahl 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Stürzer GmbH die genaue 
Anzahl der Teilnehmer und die definitive Speisen- und 
Getränkeauswahl bis spätestens 2 Werktage vor der Veranstaltung 
verbindlich mitzuteilen. Diese Angaben gelten als garantierter 
Vertragsinhalt und werden bei der Endabrechnung entsprechend 
berücksichtigt.  
 
Anlieferung/Abholung von Leergut 
Sollte aufgrund von Streik, Aussperrung, widriger 
Witterungsverhältnisse, höherer Gewalt oder ungünstiger 
Verkehrs-situation keine oder eine verspätete Lieferung erfolgen, 
bedeutet dies nicht automatisch eine Vertragsaufhebung. 
Keinesfalls ist der Auftraggeber berechtigt, Kürzungen des 
vereinbarten Kaufpreises vorzunehmen bzw. die Zahlung zu 
verweigern. 
Die Anlieferung erfolgt ab einem Nettowert von Euro 1000,00 bis 
40 Kilometer einfache Entfernung frei Haus. Die gewählten Speisen 
bzw. Getränke werden in dem von Ihnen vorgesehenen und 
vorbereiteten/dekorierten Bereich arrangiert. Gerne übernehmen 
wir auch den Aufbau des Buffetbereichs, Dekoration usw. Die 
anfallenden Stunden sowie das benötigte Material werden jedoch 
separat berechnet. Die Rückführung des Leergutes erfolgt nach 
Absprache. 
 
 



Anlieferung/Abholung von Leergut 
Für Aufträge unter einem Nettowert von Euro 1000,00 
berechnen wir für die Lieferung/Abholung des Leergutes bis/ab 
Hauseingang (EG) eine einmalige Pauschale: 
 
bis 10 km einfache Entfernung   Euro     20,00 
bis 20 km einfache Entfernung   Euro     27,00 
bis 30 km einfache Entfernung   Euro     32,00 
bis 40 km einfache Entfernung   Euro     37,00 
ab 41 km einfache Entfernung              auf Anfrage 
 
Weitere Leistungen werden nach anfallenden Stunden berechnet. 
 
Zahlung 
Die Rechnungslegung erfolgt nach der Veranstaltung an die 
angegebene Anschrift. Der berechnete Betrag wird zehn Tage nach 
Rechnungsdatum ohne Abzüge zur Zahlung fällig. Bei allen 
Aufträgen behält sich die Stürzer GmbH das Eigentumsrecht an 
gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 
vor. 
 
Verlust oder Beschädigung von (Miet-)Gegenständen 
Für angemietete bzw. zur Verfügung gestellte Gegenstände obliegt 
dem Mieter von der Übernahme bis zur Rückgabe die 
Sorgfaltspflicht. Bei Beschädigung oder Verlust durch 
Eigenverschulden des Mieters, werden die Kosten der 
Wiederbeschaffung bzw. der Reparatur dem Mieter in Rechnung 
gestellt. 
 
Stornierung 
Erfolgt ein Vertragsrücktritt von Seiten des Veranstalters für 
Mietgegenstände bis längstens 4 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn, für Speisen- und Getränkeleistungen bis 
längstens 2 Werktage vor Veranstaltungsbeginn, so werden dem 
Veranstalter die bis dahin angefallenen Kosten in voller Höhe in 
Rechnung gestellt. Bei einer späteren Stornierung wird die volle 
Auftragssumme fällig. Dem Veranstalter bleibt es vorbehalten, der 
Stürzer GmbH einen geringeren Schaden nachzuweisen. 
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort 
Für das Vertragsverhältnis gilt das deutsche Recht. Gerichtsstand 
und Erfüllungsort ist, wenn der Vertragspartner Vollkaufmann ist 
und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, für 
beide Teile München. Mit Auftragserteilung werden unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen als Vertragsbestandteil 
anerkannt. 
 
 


